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Studie für den PECH-Ausschuss – Workshop zu 
elektronischen Technologien für die Fischerei –  
Teil II: Elektronische Überwachungssysteme 

Hintergrund 
Der ersten Probeläufe mit CCTV Videoüberwachungs-
systemen (CCTV - closed circuit televison) an Bord von 
Fischereifahrzeugen wurden 1999 in British Columbia, 
Kanada durchgeführt. Ziel war es, die Bestandsbewirt-
schaftungsreformen und Diebstähle von Fanggeräten in 
den Griff zu bekommen. Schnell wurde erkannt, dass 
Kameras an Bord von Fischereifahrzeugen genutzt 
werden könnten, um die Fischerei zu überwachen und 
zu kontrollieren. 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Seit 1999 werden Kamerasysteme an Bord, im Allgemeinen als elektronische 
Überwachungssysteme bezeichnet, als innovatives Konzept genutzt, um den Fang in der 
Fischerei zu dokumentieren. 
 

• Immer mehr Schiffe beteiligen sich an der elektronischen Überwachung: Schätzungen zufolge 
waren es 2019 weltweit ca. 1 900 Fischereifahrzeuge. Kanada, die USA, Australien und Chile 
haben erfolgreich elektronische Überwachungssysteme in ihren nationalen 
Bestandsbewirtschaftungsbehörden eingeführt. 
 

• Von 2008 bis 2019 wurden in der EU mehr als 20 Versuche mit elektronischen 
Überwachungssystemen durchgeführt. Trotz vielversprechender Ergebnisse wurde aus 
keinem dieser Versuche ein vollständig integriertes Programm für elektronische 
Überwachung. Dennoch wurden wertvolle Lektionen für die Einführung elektronischer 
Überwachungssysteme in der europäischen Fischerei gezogen. 
 

• Die elektronische Überwachung sorgt für ein größeres Abdeckungsgebiet der Überwachung 
ohne erhebliche Aufstockung der Überwachungsmittel. 
 

• Verbesserungen seitens der Fischer sind für die Einführung der elektronischen 
Überwachung ausschlaggebend. Die Fischer müssen die operativen Verfahren an Bord 
einhalten, um den Erfolg der elektronischen Überwachungssysteme zu fördern.  
 

• Im Rahmen der EU-Anlandeverpflichtung und der Vorgabe zur Aufzeichnung von 
Rückwürfen bedarf es weiterer Maßnahmen hinsichtlich der Weiterentwicklung. In großen 
Fangmengen kleinere Fischarten zu ermitteln, ist nach wie vor problematisch.    

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenfassung der Studie für den Workshop zu elektronischen 
Technologien für die Fischerei – Teil II: Elektronische Überwachungssysteme. Die vollständige Studie 
ist in englischer Sprache unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3u2ok82 

https://bit.ly/3u2ok82
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Seit diesem ersten Probeeinsatz dieser elektronischen Technologie (ET) werden Kamerasysteme an Bord, 
im Allgemeinen als elektronische Überwachungssysteme (Englisch: electronic monitoring) bezeichnet, als 
innovatives Konzept genutzt, um den Fang in der Fischerei zu dokumentieren. Ein typisches elektronisches 
Überwachungssystem besteht aus verschiedenen Tätigkeitssensoren, einem GPS-Aufzeichnungsgerät, 
Computer-Hardware und Kameras, mit denen der Fang per Video überwacht werden kann und die 
Fangtätigkeiten ausführlich erfasst werden können, ohne dass an Bord zusätzliches Personal 
erforderlich wäre. 

Die elektronische Überwachung hat in der Fischerei bereits verschiedentlich unter Beweis gestellt, dass sie 
die Bestandsbewirtschaftung und Einhaltung der Bestimmungen kostenwirksam verändern kann. In 
dieser Studie wird der derzeitige Stand der elektronischen Überwachung überprüft und ein Überblick 
über die jüngsten Entwicklungen in der europäischen Fischerei sowie die möglichen Vorteile und 
Risiken der elektronischen Überwachung in der Fischerei dargelegt.  

Stand der elektronischen Überwachung weltweit 
Immer häufiger werden elektronische Überwachungssysteme in der Fischerei eingesetzt. Derzeit beläuft 
sich die Gesamtzahl der Schiffe, die sich an Programmen zur elektronischen Überwachung beteiligen oder 
beteiligt haben, auf etwa 1 900 (Abb. 1). In Kanada, den USA, Australien und Chile wurden bereits 
Programme zur elektronischen Überwachung vollständig umgesetzt. Diese vollständigen Programme 
sind als von der Bestandsbewirtschaftung geleitete Überwachungsprogramme definiert, bei denen 
elektronische Überwachungssysteme offiziell zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
eingesetzt werden. Schiffe, für die diese Bestimmungen gelten, müssen an Bord ein elektronisches 
Überwachungssystem haben. Andere relevante Umsetzungen der elektronischen Überwachung sind die 
fischereibrancheneigenen französischen und spanischen Programme für die Ringwadenfischerei auf 
tropischen Thunfisch im Atlantik und im Indischen Ozean, wo die Fischer freiwillig ein vollständiges 
Programm zur elektronischen Überwachung eingeführt haben, das 100 % der Fischereitätigkeit 
abdeckt. 

Abbildung 1: Anstieg von Schiffen, die sich weltweit an der elektronischen Überwachung beteiligen 

 
Quelle: Verfasser auf der Grundlage gesammelter Daten im Untersuchungszeitraum 
Anmerkung: Number of vessels = Zahl der Schiffe, Year = Jahr 
 

Elektronische Überwachung in der europäischen Fischerei 
In der europäischen Fischerei wurden im Untersuchungszeitraum insgesamt 26 Versuche im 
Zusammenhang mit elektronischer Überwachung von sieben verschiedenen Ländern (Dänemark, 
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Frankreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich) durchgeführt. An den 
weiter gefassten Probeläufen zu elektronischer Überwachung in der Fischerei waren über zehn Schiffe 
beteiligt. Bislang hat es kein Versuch bis zur vollständigen Umsetzung geschafft.  

Die Versuche im Zusammenhang mit elektronischer Überwachung wurden in verschiedenen 
Fischereiarten durchgeführt, von großen Baumkurrenkuttern und Wadenfängern bis hin zu kleinen 
Booten für die Fischerei in Küstennähe mit weniger als 10 Metern Länge. Bei Versuchen im Zusammenhang 
mit der Fangquotenbewirtschaftung für Kabeljau in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und 
dem Vereinigten Königreich hat sich die elektronische Überwachung als wirksames 
Überwachungswerkzeug erwiesen.  

Vorteile und Risiken 
Der größte Vorteil der elektronischen Überwachung sind der größere Abdeckungsbereich der 
Probennahme und das Niveau der ausführlichen Fischereiinformationen, die gesammelt werden können, 
ohne die Überwachungsmittel erheblich aufzustocken. Allerdings sollte betont werden, dass die 
elektronische Überwachung kein System zur Schnellinstallation ist. Erstens muss die Mannschaft an 
Bord der Fischereifahrzeuge einbezogen werden, damit die elektronische Überwachung erfolgreich 
eingesetzt werden kann. Die Fischer müssen sich an die Instandhaltung der elektronischen 
Überwachungssysteme halten, und die Kameralinsen müssen regelmäßig gereinigt werden, da 
Bildmaterial von verschmutzten Kameras unbrauchbar ist. Zweitens ist die manuelle Überprüfung von 
Videodaten der elektronischen Überwachungssysteme arbeitsintensiv. Spezielle automatische 
Aufzeichnungssysteme, die mit Computer-Vision-Technologie arbeiten, sind anscheinend der nächste 
Schritt, wenn es gilt, die Zeit und manuelle Arbeit zu reduzieren, die für die Videoüberprüfung benötigt 
wird (Abb. 2). Diese Technologie befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Außerdem erfordert die 
umfassende Umsetzung der elektronischen Überwachung eine ausreichende IT-Infrastruktur zur 
Speicherung und Verarbeitung von Daten. 

Im Gegensatz zur allgemeinen negativen Haltung der Fischerei gegenüber dem Thema elektronische 
Überwachung sprachen sich die an den Versuchen zur elektronischen Überwachung beteiligten 
Fischer positiv und für den Einsatz von elektronischen Überwachungssystemen für die Zwecke der 
Bestandsbewirtschaftung aus. Allerdings wurden in einigen Fällen erhebliche Anreize für die Teilnahme 
gesetzt (z. B. beträchtliche Quotensteigerungen). 

Abbildung 2:  Computer-Vision-Technologie in der Praxis: Beispiel für die automatische Einstufung von Fischarten auf 
dem Sortierband eines Baumkurrenkutters 

 
Quelle: Wageningen University & Research 
Anmerkung: „schol“ = Scholle, Pleuronectes platessa; „tong“ = Seezunge, Solea solea; „steenbolk“ = Franzosendorsch, Trisopterus 
luscus 
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Schlussfolgerungen 
Die Erfahrungen und Lehren aus den Versuchen zur elektronischen Überwachung sind wertvoll und 
nützlich für den umfassenderen Einsatz elektronischer Überwachungssysteme in der europäischen 
Fischerei. Im Rahmen der EU-Anlandeverpflichtung und der Vorgabe zur Aufzeichnung von Rückwürfen 
bedarf es weiterer Maßnahmen hinsichtlich der Weiterentwicklung der elektronischen 
Überwachung. Große Videodatenmengen zu verarbeiten und durch Videoüberprüfung kleinere 
Fischarten in großen Fangmengen zu ermitteln, ist nach wie vor problematisch. Computer-Vision-
Technologie ist eine mögliche Lösung zur Förderung der Verarbeitung großer Mengen von Daten der 
elektronischen Überwachungssysteme und zur Verbesserung der Fischerkennung. 

 

Politische Empfehlungen 
• Unterstützung der Entwicklung technischer Innovationen im Bereich der elektronischen 

Überwachung. Förderung der Forschung zur Artenerkennung durch Computer-Vision-
Technologie, Unterstützung der Netzwerkarbeit zwischen Fischereiforschung, Anbietern von 
elektronischer Überwachung und Robotik, z. B. (Technische) Universitäten und 
Privatwirtschaft, Entwicklung von Strategien für die Verarbeitung großer Mengen von Daten 
aus elektronischen Überwachungssystemen (Videodaten). 
 

• Aufbau von Unterstützung der Fischerei bei der elektronischen Überwachung. Nachweis 
der Vorteile von elektronischer Überwachung und Beispiele für bewährte Verfahren, 
Förderung der Kommunikation über elektronische Überwachungssysteme zwischen den 
Beteiligten, Ausarbeitung von für alle Seiten vorteilhaften Szenarien durch alternative 
Anwendungsmöglichkeiten von Daten aus elektronischen Überwachungssystemen. 
 

• Schaffung einer europäischen Infrastruktur für elektronische Überwachung. 
Bereitstellung rechtlicher Leitlinien zum Thema elektronische Überwachung (z. B. 
Geheimhaltung, Dateneigentum), Förderung von Arbeitsgruppen oder Ausschüssen mit 
Sachverständigen zur Vertretung aller beteiligten Parteien bei der Einführung von 
elektronischer Überwachung in einer bestimmten Flotte oder Fischerei. Vorgabe rechtlicher 
Bestimmungen und eines Regelungsrahmens für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Einführung von elektronischen Überwachungssystemen. 

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die Zusammenfassungen können 
abgerufen werden unter https://bit.ly/3u2ok82 

Weitere Informationen über Studien der Fachabteilung für den PECH-Ausschuss: 
https://research4committees.blog/pech/ 

 

Haftungsausschluss und Urheberrecht: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen 
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische 
Union, 2021.  
© Bild auf Seite 1 unter Lizenz von Adobe Stock verwendet 
 
Für Forschung zuständiger Verwaltungsrat: Marcus BREUER Editionsassistenz:  Jana BERGMAN 
Kontakt: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: https://www.europarl.europa.eu/committees/de/supporting-
analyses/sa-highlights 
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